
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 15 MuSchG
 MuSchG - Musterschutzgesetz 1990

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.06.2023

Die näheren Erfordernisse der Beschreibung und des Warenverzeichnisses, die Zahl der davon vorzulegenden Stücke

sowie die Zahl, Bescha2enheit und Abmessungen der vorzulegenden Abbildungen und Exemplare des Musters sind

vom Präsidenten des Patentamtes unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Anmeldeverfahrens, der

Drucklegung und der Veröffentlichung des Musters mit Verordnung festzusetzen.

In Kraft seit 01.01.1991 bis 31.12.9999
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